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Dienststelle Datum Vorlagen-Nr.: 

FD Verwaltungsdienste 07.03.2017 17/0044/1 

 
Beratungsfolge Sitzungstermin 

Rat 22.03.2017 
  

 
 
Beratungsgegenstand: 
 
Stiftung Musische Akademie Emden;  
- Besetzung des Vorstandes und des Kuratoriums 
 
 
Beschluss: 
 

I. Der Rat der Stadt Emden stellt für den Vorstand der Stiftung Musische Akademie Em-
den folgende Besetzung fest: 

 
Heinrich Kronshagen 
Hillgriet Eilers 
Gustavo Mejia Yepes 
Knut Hencke 
Harald Hemken 
Bernd Bornemann 
Horst Jahnke 
Johannes Eggerking 
Tobias Kokkelink 

 
 

II. Der Rat der Stadt Emden stellt für das Kuratorium der Stiftung Musische Akademie 
Emden folgende Besetzung fest: 

 
Folke Jürgens 
Jens Jann 
Bernd Lenz 
Ludwig Hemken 
Rico Mecklenburg 
Bernd Gurzki 
Manfred Ackermann 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
Keine. 
 
 
 
Begründung: 
 
Nachdem der Rat der Stadt Emden in seiner Sitzung am 08.12.2016 die Mitgliederversammlung 
und damit auch den Vorstand der Musischen Akademie Emden e.V. besetzt hat (siehe Vorla-
gen-Nr. 17/0132) erfolgt nunmehr die Besetzung der Gremien der Stiftung Musische Akademie 
Emden. Diese Besetzung wurde in der konstituierenden Ratssitzung am 03.11.2016 zunächst 
zurückgestellt. 
 
 
Die Organe der Stiftung sind der Vorstand und das Kuratorium. Die Größe und Zusammenset-
zung dieser beiden Organe richtet sich nach den folgenden Regelungen der Satzung der Stif-
tung in der aktuell gültigen Fassung. 
 
Vorstand: 
 

§ 8 Absatz 1 der Satzung lautet: 
„Der vom Rat der Stadt Emden zu berufende Vorstand besteht aus neun Personen, wo-
bei drei Vertreter dem Rat der Stadt Emden und zwei Vertreter der Verwaltung der Stadt 
Emden angehören.“ 

 
Kuratorium: 
 

§ 6 der Satzung lautet:  
(1)„Das vom Rat der Stadt Emden zu bestellende Kuratorium besteht aus mindestens 7 
Mitgliedern. Das erste Kuratorium und die Dauer seiner Amtszeit wird im Stiftungsge-
schäft bestimmt.“ 
… 
(4)Zum Kuratorium wählbar sind insbesondere Personen, die auf Grund von gesell-
schaftspolitischem, sozialem oder fachbezogenem Arrangement oder besonderer Weise 
für die Aufgabe qualifiziert sind. … 

 
Der Vorstand hat des Vereins Musischen Akademie Emden hat in seiner Sitzung am 
27.02.2017 den als Anlage 1 beigefügten Beschluss gefasst. Der Beschluss ist die Empfehlung 
an den Rat der Stadt Emden, welche Personen in den Vorstand und das Kuratorium der Stif-
tung Musische Akademie vom Rat benannt werden sollen.  
 
Dieser Vorschlag des Vorstandes erfüllt die Voraussetzungen der o.g. §§ 6 und 8 der Stiftungs-
satzung. 
 
 
Auswirkungen auf den Demografieprozess: 
 
Keine. 
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